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Schüler/in

Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Straße / Hausnr.:

PLZ / Ort:

Telefon privat:                                                     Telefon mobil:

E-Mail:

Bei Eintritt Schulkind :                  Ja                Nein 

Aktuell besuchte Schule und Klasse / Kindergarten und Gruppe

Bei Minderjährigen vertreten durch den gesetzlichen Vertreter 

Name, Vorname:

Straße / Hausnr.:

PLZ / Ort:

Telefon privat:                                                     Telefon mobil:

E-Mail:

Unterrichtsfach

Unterrichtsbeginn

Gewünschte  
Unterrichtsform

Schulordnung /  
Gebührenordnung               

Musikalische  
Vorkenntnisse 

Sonstige 
Anmerkungen 

  Einzelunterricht zu _______ min  

  Gruppenunterricht mit ______ Teilnehmern zu ______  min 

  Ich habe die Schul- und Gebührenordnung zur Kenntnis genommen und erkenne  
deren Inhalte, die u.a. die Vertragslaufzeit und die Kündigungsmöglichkeiten regeln,  
als Vertragsbestandteil an. 

  theoretisch           praktisch / __________ Dauer            keine  

(z.B. Wünsche zum Unterrichtstag /-zeit, Lehrer) – kein Anspruch  

Anmeldung und 
Unterrichtsvertrag

 Unterschrift des Schülers: 
Ort / Datum bzw. bei Minderjährigen des gesetzlichen Vertreters
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Einzugsermächtigung

Zahlungspflichtige/r 

Kontoinhaber:

Bank:

Mandatsreferenz-Nr.:  (vergibt die Musikschule)

Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Die Unterrichtsgebühr ist auch dann zu bezahlen, wenn der Schüler am Unterricht nicht teilnimmt. Die 
Gebühren werden ausschließlich im Bankeinzugsverfahren eingezogen. 

IBAN: 

BIC:

  D    E

Ich ermächtige die Musikschule Ismaning e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift  
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Musikschule Ismaning e.V. auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Der Einzug erfolgt monatlich bis zum 5. Werktag des Folge-
monats.

Vom Vorstand zum 1. September eines Jahres beschlossene Änderungen der Unterrichtsgebühren werden 
durch Aushang in den Schaukästen im Musikschulgebäude vom 01.04. bis 30.04. des Jahres Vertragsin-
halt. Darüber hinaus erfolgt mit dem Gebühreneinzug März ein Informationshinweis im Abbuchungstext.

Ort, Datum Unterschrift des Kontoinhabers:

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist 
beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses (Zugang der Aufnahmebestätigung).
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, Musikschule Ismaning e.V., Mühlenstraße 19, 85737 Ismaning, mittels 
einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu 
widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorge-
schrieben ist. Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer Webseite  
www.musikschule-ismaning.de elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so  
werden wir Ihnen unverzüglich (z.B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der 
Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der 
Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als 
die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen 
ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese 
Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei 
denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Ent-
gelte berechnet.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen 
Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hin-
sichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag 
vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
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✘
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Datenschutzerklärung

A.

B.

C.

Ich willige ein, dass durch die Musikschule Ismaning e.V. als verantwortliche Stelle die in der An-
meldung erhobenen personenbezogenen Daten wie Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-
Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Schülerverwaltung, 
des Gebühreneinzuges und der Übermittlung von Musikschulinformationen verarbeitet und genutzt  
werden. Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die Gemeinde Ismaning und den Verband  
Bayerischer Sing- und Musikschulen (VBSM) findet nur im Rahmen der in der Satzung der Einrichtungen 
festgelegten Zwecke und nur in anonymisierter Form statt. Diese Datenübermittlung ist erforderlich zum 
Zwecke der Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln. Eine Datenübermittlung an Dritte, außerhalb der 
benannten Einrichtungen, findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht 
statt.

Bei Beendigung des Unterrichts in der Musikschule werden die personenbezogenen Daten gelöscht so-
weit sie nicht entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.

Jeder Schüler/Erziehungsberechtigte hat im Rahmen der Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der ver-
antwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat der Schüler/Erziehungsberechtigte im Falle von feh-
lerhaften Daten ein Korrekturrecht.

Ich willige ein, dass die Musikschule Ismaning e.V. meine E-Mail-Adresse und, soweit erhoben, auch 
meine Telefonnummer zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung von E-Mail-Adresse und 
Telefonnummer wird weder an den VBSM noch an Dritte vorgenommen. Eine erteilte Einwilligung zur 
Nutzung von E-Mail-Adresse und/oder Telefonnummer kann jederzeit schriftlich widerrufen werden.

Ich willige ein, dass die Musikschule Ismaning e.V. Bilder / Videos von schulischen oder gesellschaft-
lichen Veranstaltungen, auf denen ich oder mein Kind abgebildet sind, auf der Website der Musikschule 
oder in sonstigen Musikschulpublikationen mit Namensnennung veröffentlicht oder an die Presse zum 
Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt. Eine erteilte Einwilligung zur Veröf-
fentlichung von Bildern / Videos kann jederzeit schriftlich widerrufen werden.

 Unterschrift des Schülers: 
Ort / Datum bzw. bei Minderjährigen des gesetzlichen Vertreters

 Unterschrift des Schülers: 
Ort / Datum bzw. bei Minderjährigen des gesetzlichen Vertreters

 Unterschrift des Schülers: 
Ort / Datum bzw. bei Minderjährigen des gesetzlichen Vertreters
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Auszug der wichtigsten Informationen  
aus der Schul- und Gebührenordnung

I Wesentliche Pflichten
 Die Musikschule verpflichtet sich, den Unterricht regelmäßig und zu den vereinbarten Zeiten zu erteilen; der Schüler verpflichtet sich, in gleicher Wei-

se am Unterricht teilzunehmen und die Schule bei Verhinderung rechtzeitig zu verständigen. Das Schuljahr der Musikschule beginnt am 1. September 
und endet am 31. August. Die Ferien- und Feiertagsregelungen der allgemeinbildenden Schulen gelten auch für die Musikschule. Am letzten Tag vor 
den Ferien wird ganztags Unterricht erteilt. Bei Unterrichtsausfall durch Erkrankung des Lehrers besteht nach Wahl der Schule Anspruch auf Ersatz-
unterricht von der zweiten während eines Schuljahres ausgefallenen Stunde an oder auf Rückvergütung der anteiligen Gebühr. Bei Unterrichtsausfall 
aus anderen Gründen gilt Entsprechendes von der ersten ausgefallenen Stunde an. Die Rückvergütung erfolgt am Ende des Schuljahres.

II Gruppenunterricht
 Scheidet bei 3er- oder 4er-Gruppenunterricht ein Schüler aus der Gruppe aus, gelten für die übrigen Schüler die bisherigen Gebührensätze bis zum 

Schuljahresende fort, auch wenn die Gruppe nicht wieder aufgestockt wird. Mit Beginn des neuen Schuljahres gelten die Gebührensätze für die 
neue Gruppengröße, sofern der Unterrichtsvertrag nicht zum Ende des Schuljahres gekündigt wird. Entsprechendes gilt bei einer 2er Gruppe mit 
dem Unterschied, dass anstatt dem Schuljahresende das Schulhalbjahr (28.02.) bzw. der Beginn der zweiten Schuljahreshälfte maßgebend sind.

III  Vertragslaufzeit, Probezeit, Kündigungsmöglichkeiten 
1) Folgende Unterrichtsangebote haben eine feste Vertragslaufzeit, zu deren Ende das Vertragsverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung be-

darf: Zwergerlgarten: 6 Monate; Musikgarten: 1 Schuljahr; Musikalische Früherziehung: 2 Schuljahre; Musikalische Grundausbildung: 1 Schuljahr; 
Ikarus: 1 Schuljahr; Klangwerkstatt: 1 Schuljahr; Bläserklasse: 2 Schuljahre; Streicherklasse: 2 Schuljahre

 Die Vertragslaufzeit beginnt beim Zwergerlgarten mit dem Kursbeginn, bei den anderen in Absatz 1 genannten Unterrichtsangeboten jeweils 
mit dem Schuljahresbeginn des ersten Vertragsjahres. Bei einem Eintritt während des laufenden Schuljahres verringert sich die Vertragslauf-
zeit um den seit Schuljahresbeginn bereits verstrichenen Zeitraum.

2) Folgende Unterrichtsangebote haben eine feste Vertragslaufzeit von 2 Schuljahren und verlängern sich auf unbestimmte Zeit, wenn sie nicht 
vorher wirksam gekündigt wurden: Instrumental- und Vokalunterricht; Ensemblefächer; Förderklasse; Ergänzende Einrichtungen

 Die Vertragslaufzeit bei den in Absatz 2 genannten Unterrichtsangeboten beginnt jeweils mit dem Schuljahresbeginn des ersten Vertragsjah-
res. Bei einem Eintritt während des laufenden Schuljahres verringert sich die Vertragslaufzeit um den seit Schuljahresbeginn bereits verstri-
chenen Zeitraum.

3) Bei allen Unterrichtsangeboten hat der Schüler zunächst eine Probezeit von drei Monaten, die mit der ersten Unterrichtsstunde beginnt. 
Während der Probezeit kann das Unterrichtsverhältnis durch den Schüler ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Ablauf der Probezeit 
gekündigt werden.

 Kommt es während der Vertragslaufzeit für einen Schüler zum Wechsel eines Lehrers, bei dem der Schüler bisher keinen Unterricht hatte, so 
hat der Schüler erneut eine Probezeit von drei Monaten, die mit der ersten Unterrichtsstunde zu laufen beginnt. Während der Probezeit kann 
das Unterrichtsverhältnis durch den Schüler ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Ablauf der Probezeit gekündigt werden.

4) Eine ordentliche Kündigung ist bei der Musikalischen Früherziehung, der Bläserklasse und der Streicherklasse außer einer Kündigung wäh-
rend der Probezeit nach Absatz 3 nur unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten (d.h. Zugang der Kündigung spätestens am 31.05.) zum 
ersten Schuljahresende möglich. Bei den anderen in Absatz 1 genannten Unterrichtsangeboten ist eine Kündigung nur während der Probezeit 
nach Absatz 3 möglich.

5) Eine ordentliche Kündigung bei den in Absatz 2 genannten Unterrichtsangeboten ist außer einer Kündigung während der Probezeit nach Ab-
satz 3 im ersten Vertragsjahr nur unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten (d.h. Zugang der Kündigung spätestens am 31.05.) zum Ende 
des ersten Schuljahres möglich. Danach kann das Unterrichtsverhältnis jederzeit, erstmals zum Ende des zweiten Schuljahres unter Einhaltung 
einer Frist von einem Monat, gekündigt werden.

6) Eine außerordentliche Kündigung während des Schuljahres ist nur aus wichtigem Grund möglich. Kommt der wichtige Grund aus der Sphäre 
des Schülers (z.B. Wegzug aus dem Gemeindegebiet Ismaning, längere Erkrankung, soziale Gründe), ist die Kündigung nur mit einer Frist von 
sechs Wochen zum Ende eines jeden Monats möglich, es sei denn, dem Schüler ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und 
unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Unterrichtsverhältnisses bis dahin unzumutbar. Der wichtige Grund der 
Kündigung muss nachgewiesen werden. 

7) Die Musikschule kann bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, z.B. aus zwingenden personellen, verhaltensbedingten, räumlichen oder ande-
ren organisatorischen Gründen, das Unterrichtsverhältnis ausnahmsweise vorzeitig kündigen oder unterbrechen. 

8) Kündigungen und Unterbrechungserklärungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Erklärung in Textform. 

IV Unterrichtsdauer
 Die Unterrichtszeit wird innerhalb der Möglichkeiten der Musikschule nach fachlichen Erfordernissen von der Schulleitung festgelegt. Der Unter-

richt wird grundsätzlich montags bis freitags erteilt. Das Schuljahr der Musikschule beginnt am 1. September und endet am 31. August des darauf 
folgenden Jahres. Die Feriendauer und die unterrichtsfreien Feiertage richten sich in der Regel nach den für die allgemein bildenden Schulen 
geltenden Bestimmungen.

V Anmeldung / Aufnahme
 Anmeldungen sind schriftlich, bei minderjährigen Teilnehmern durch die gesetzlichen Vertreter, an die Musikschule zu richten (Formblatt). Für jedes  

Fach muss eine separate Anmeldung ausgefüllt werden. Mit Bestätigung der Schule kommt der Unterrichtsvertrag zustande. Schüler mit Wohnsitz  
außerhalb der Gemeinde Ismaning wird ein Zuschlag in Höhe von 40 % auf die Gebührensätze der Musikschule erhoben. Auswärtige sind von allen 
sonstigen Ermäßigungen ausgenommen. Ein Anspruch auf Aufnahme besteht nicht.

VI Schulordnung
 Die Schulordnung und die Gebührenordnung können im Schulsekretariat eingesehen und auf Wunsch ausgehändigt werden oder auf unserer 

Internetseite unter www.musikschule-ismaning.de eingesehen und ausgedruckt werden.

VII Veranstaltungen und Schallaufzeichnungen
 Die Veranstaltungen der Musikschule sind, einschließlich der hierfür erforderlichen Vorbereitungen, Bestandteil des Unterrichts. Die Teilnahme 

der Schüler kann durch die Schulleitung oder Fachlehrer gefordert werden. Die Musikschule ist berechtigt, im Unterricht und in ihren übrigen 
Veranstaltungen Schallaufzeichnungen herzustellen und für ihren Eigengebrauch sowie ihre Selbstdarstellung zu verwenden. Eine Vergütungs-
verpflichtung besteht nicht.




